
 

BEGRÜNDUNG [gem. § 2a BauGB]  

zur 31. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ortsteil Flechtdorf   

Gemeinde Diemelsee 

 

Ausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - 01.08.2022 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung zum geänderten Entwurf zur 31. Änderung des Flächennutzungsplanes im 

Rahmen des Verfahrens zur  

erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB // 

Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m § 2 Abs. 2 BauGB // 

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

 

 

Planungsbüro Bioline 

Orketalstraße 9 

35104 Lichtenfels 

 





 

KURZFASSUNG  
Die Gemeinde Diemelsee beabsichtigt mit der Änderung des vorbereitenden Bauleitpla-

nes die private Initiative zum Ausbau erneuerbarer Energien unter Wahrung kommunaler 

und öffentlicher Interessen zu fördern, indem die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für den Ausbau erneuerbarer Energien; hier die Nutzung solarer Strahlungsenergien, 

geschaffen werden. Dadurch soll ein Beitrag zum kommunalen Klimaschutz geleistet 

werden. Der Gesetzgeber hat Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie im Ge-

gensatz zu Vorhaben,  die der Nutzung der Wind- und Wasserenergie dienen (§ 35 Abs. 

1 Nr. 6 BauGB), nicht ausdrücklich in den Kreis der privilegierten Vorhaben im Außen-

bereich aufgenommen. Um einen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz zu leisten, ist  

daher kommunales Planungsrecht erforderlich. Zusätzlich hat der Gesetzgeber die ge-

meindliche Bauleitplanung als Voraussetzung der Förderung von großflächigen Anlagen 

zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in dem Erneuerbaren -Energien-Gesetz festge-

legt. Nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 EEG besteht eine Vergütungspflicht für Netzbetreiber für 

Strom aus einer Solaranlage, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes errichtet 

wurde, der zumindest auch zu diesem Zweck nach dem 1. September 2003 aufgestellt 

oder geändert worden ist, nur dann, wenn sie beispielsweise auf Konversionsflächen 

aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung oder 

sich in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten befindet.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans befindet sich im Ort steil Flechtdorf in 

einem Gebiet, welches weitestgehend militärisch genutzt wurde. Die bisher nicht rück-

gebauten Flächen wurden zwischenzeitlich landwirtschaftlich genutzt und sollen nun in 

eine zivile Nachnutzung überführt werden. Der vorbereitende Baulei tplan wird mit Ziel  

zur Festsetzung der allgemeinen Art der baulichen Nutzung als „Sonderbaufläche “ mit 

der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien “ geändert. In dem verbindlichen Bauleit-

plan wird die besondere Art der baulichen Nutzung durch ein „Sondergebiet“ mit der 

Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien - Photovoltaik“ konkretisiert.  

Die verkehrl iche Erschließung der verfahrensgegenständlichen Fläche soll ausschließ-

lich über die vorhandenen privaten Erschließungsanlagen erfolgen. Demnach bildet die 

vorhandene wegemäßige Erschließung die Grundlage für eine flächendeckende Er-

schließung der Liegenschaften. Die Erschließung des räumlichen Geltungsbereiches er-

folgt ausgehend von der Landesstraße Nr. 3076 über die gemeindliche Straße „ Mühl-

häuser Weg “. Über die k lassifizierte Straße ist ein Anschluss an die Bundes - und Bun-

desfernstraße sichergestellt. Eine Erschließung durch den öffentlichen Personen -

nahverkehr ist ebenso wenig wie eine Erschließung durch Fußgänger erforderlich bzw.  

vorgesehen. 

Eine Erweiterung des Stromnetzes und Einrichtung einer anlagenbezogenen Übergabe-

staion ist im Rahmen der Gebietsausweisung als Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-

mung „Erneuerbarer Energien “ bzw. der Art der baulichen Nutzung als Sonstiges Son-

dergebiet mit der Zweckbestimmung „Erneuerbarer Energien - Photovoltaik“ erforderlich.  

Die Netzerweiterung und der Anschluss der Erzeugungsanlage an das vorhandene Netz 

können in Abstimmung mit der Energie Waldeck -Frankenberg GmbH an der ON-Station 

„Gelben Stuken “, DS-Flechtdorf in Netzebene 5 –  Mittelspannung erfolgen. Die Überga-

bestation befindet sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des verbindlichen 

Bauleitplanes. Der Neu- bzw. Ausbau weiterer Übergabestationen im Stadtgebiet wird 

aktuell geprüft. 



 

Durch die Gebietsausweisung und einer möglichen Errichtung von Anlagen zur Nutzung 

solarer Strahlungsenergie fallen keine Schmutzwasserfrachten an. Daher sind neben 

einer kanaltechnischen Erschließung auch keine Einrichtungen zur Trinkwasserversor-

gung der Anlagen zur Nutzung solarer  Strahlungsenergie erforderlich. Die Müllbeseiti-

gung wird entsprechend den geltenden Bestimmungen des Landkreises Waldeck -Fran-

kenberg bzw. des beauftragten Entsorgers durchgeführt.  

Durch die Darstellung einer Sonderbaufläche sind keine nachteiligen soziale n oder inf-

rastrukturellen Auswirkungen zu erwarten. Stadtplanerische bzw. regionalplanerische 

Auswirkungen sind in der Form zu erwarten, dass durch die Aufstellung des verbindli-

chen Bauleitplans ein „Vorranggebiet für Windenergie “ in Anspruch genommen. Im Falle 

einer Repowering-Maßnahme können energiewirtschaftliche Belange beeinträchtigt wer-

den. Daher hat bei der Aufstellung des verbindlichen Bauleitplans eine Abstimmung mit 

den Zielen und Entwicklungsabsichten der Windenergie zu erfolgen, um die zuvor mil i-

tärisch genutzte Fläche in eine zivile Nutzung zu überführen. Hierfür hat der Vorhaben-

träger der PV-Anlage dem jeweiligen Betreiber der Windenergieanlagen einseitig Ver-

zichtsvereinbarungen zukommen lassen. Der Anspruchsverzicht wirkt ausschließlich zu-

gunsten der Betreiber der jeweiligen Windenergieanlagen.  

Die Überführung in eine zivile Nachnutzung ist aus stadtplanerischer Sicht durchweg 

positiv zu bewerten. Insgesamt trägt die Änderung des Bauleitplans zur Erreichung der 

nationalen Klimaschutzziele bei. Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaß-

nahmen werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt. Im Rahmen 

der Bauleitplanung wurden die übergeordneten Planwerke der räumlichen Gesamtpla-

nung (Regionalplan Nordhessen 2009, Teilregio nalplan Energie Nordhessen 2017, und 

der Flächennutzungsplan der Gemeinde Diemelsee) sowie die Fachpläne der Land-

schaftsplanung (Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 und Landschaftsplan der Ge-

meinde Diemelsee 2007) beachtet. Darüber hinaus wurden die Inte rnet-Datenbanken 

des HLNUG in Bezug auf naturschutzrechtliche Schutzgebiete, gesetzlich geschützte 

Biotope, Wasserschutzgebiete, Wasserrahmenrichtlinie, Bodeneigenschaften etc. abge-

fragt. Eine Erfassung der Biotop - und Nutzungstypen erfolgte durch das „Planungsbüro 

Bioline“ aus Lichtenfels, deren Ergebnisse der Anlage 1  zu dem Umweltbericht entnom-

men werden können. Durch das „Planungsbüro Bioline “ erfolgte ebenfalls eine Erfassung 

der Reptilien, deren Ergebnisse im „Bericht zur Reptilienkartierung “ zusammengefasst 

sind (Anlage 2 zum Umweltbericht) sowie e ine Erfassung der Avifauna und Tagfalter, 

deren Ergebnisse im „Artenschutzbeitrag (ASB)“ zusammengefasst sind (Anlage 3 zum 

Umweltbericht).  
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VORBEMERKUNGEN  

Den Kommunen muss gemäß Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz das Recht gewährleistet 

sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eige-

ner Verantwortung zu regeln. Dieser Selbstverwaltungshoheit der Kommune unterliegt 

auch die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebau-

ungspläne) gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sonstigen 

Nutzungen auf den Grundstücken einer Kommune nach Maßgabe des Baugesetzbuches, 

der Baunutzungsverordnung sowie der Landesgesetze. Das Verfahren zur Aufstellung  

bzw. Änderung eines Bauleitplanes wird gemäß Baugesetzbuch in zwei Verfahrens-

schritten durchgeführt. Zunächst ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die all-

gemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 

die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die 

voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. Der Öffentlich-

keit ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Parallel dazu sind die Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 

Planung berührt werden kann, zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf  

den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufzufordern.  

An den Verfahrensschritt zur frühzeitigen Beteiligung schließt das formelle Verfahren 

an. Der Entwurf des Bauleitplanes ist mit der Begründung und den nach Einschätzung 

der Kommune wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für 

die Dauer einer gesetzlich bestimmten Frist für die Öffentlichkeit auszulegen. Zeitgleich 

holt die Kommune die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, ein und stimmt 

den Bauleitplan mit den benachbarten  Gemeinden ab.  

Nach Abwägung der privaten und öffentlichen Belange untereinander wird der Bebau-

ungsplan als Satzung beschlossen wird. Dem jeweiligen Bauleitplan ist eine Begründung 

mit den Angaben nach § 2a BauGB sowie eine zusammenfassende Erklärung beiz ufü-

gen.  

Die konkreten Verfahrensschritte sind auf der Planzeichnung in der Verfahrensleiste 

dargestellt. Die Aufstellung bzw. Änderung des Bauleitplanes erfolgt im Wesentlichen 

auf Grundlage des Baugesetzbuches, der Baunutzungsverordnung, der Planzeichenv er-

ordnung, der Bauordnung des Landes Hessen und der Hessische Gemeindeordnung in 

ihrer aktuellen Fassung. 

Diemelsee, Adorf, 01. August 2022
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1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

 Planungsanlass und Planerfordernis   

Nachdem der sukzessive Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie sowie der CO 2 -

intensiven Kohleverstromung als Leitziel der zukünftigen energiepolit ischen Zielsetzung 

in der Bundesrepublik Deutschland und der Ausbau der Erneuerbaren aufgrund der welt-

polit ischen Konflik te durch Gesetz als „überragendes öffentliches Interesse “ definiert 

wurde, besteht ein gesellschaftspolit isches Erfordernis zum nachhaltigen Ausbau der 

erneuerbaren Energien. Mit dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien 1 beab-

sichtigt die Bundesrepublik Deutschland die Steigerung des Anteils aus erneuerbaren 

Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch rechtsverbindlich festzulegen. Da-

mit soll die Abhängigkeit vom Weltenergiemarkt reduziert und gleichzeitig der Ausstoß 

von Treibhausgasen vermindert werden. Weiterhin hat sich die Bundesrepublik im Rah-

men des Kyoto-Protokolls2 zu einer Minderung der Treibhausgase, insbesondere von 

CO2-Emissionen verpflichtet. Für die nationale Umsetzung der Reduktionsziele hat die 

Bundesregierung ein Klimaschutzprogramm und eine umfassende Nachhaltigkeitsstra-

tegie entwickelt, in der im Bereich Energie neben der rationellen Energienutzung und 

Umwandlung insbesondere dem Einsatz regenerativer Energiequellen eine maßgebliche 

Bedeutung zukommt. 

Das Land Hessen hat sich ebenfalls entsprechende ambitionierte Ziele gesetzt. Lang-

fristig sollen 100 Prozent des Endenergieverbrauchs3 durch regenerative Energien ge-

deckt und 1 Prozent der Landesfläche für Photovoltaikanlagen beansprucht werden. In 

den vergangenen Jahren rückt vermehrt die Nutzung der solaren Strahlungsenergie als 

weitere kostengünstige, etablierte und klimafreundliche Technologie in den Fokus beim 

Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energieerzeugungsquellen. Der weitere Ausbau 

der regenerativen Energieerzeugungskapazitäten ist wesentlicher Bestandteil deutscher 

und hessischer Energie- und Klimapolit ik und somit von überragendem öffentlichem In-

teresse.  

Auf regionaler Ebene finden diese Ziele Eingang in den aktuellen Teilregionalplan Ener-

gie Nordhessen. Darin wird u.a. der Grundsatz formuliert, dass die Nutzung der solaren 

Strahlungsenergie unter bestimmten Voraussetzungen den regionalplanerischen Ziel-

vorstellungen einer nachhaltigen klima - und umweltschonenden Energieversorgung 

dient.4 Die Regelungen des Regionalplans sollen einen weiter steigenden Beitrag der 

solaren Strahlungsenergie zur Energieversorgung aus regenerativen Energiequellen er-

möglichen und gleichzeitig einen raumverträglichen Ausbau sicherstellen. Dabei sollen 

aufgrund der klimapolit ischen Erfordernisse keine geeigneten und vertretbaren Möglich-

keiten zum Klimaschutz und für die Umstellung auf erneuerbare Energienutzung unge-

nutzt bleiben. Die Nutzung der solaren Strahlungsenergie entspricht dabei in hohem 

 
1 Bundestag, Deuts cher.  "Gesetz für  den Ausbau  erneuerbarer  Energien (Erneuerbare -Energien-Gesetz-EEG 2017) ."  EEG. 

Bundesgesetzblatt  Teil  I  (2014) :  1066-1132.  
2 Nationen , Vereinte.  "Protokoll  von  Kyoto zum Rahmenübereinkommen der  Verein ten  Nationen  ü ber  Klimaänderungen."  Genf :  

Selbs tverlag (1997).  
3 für  Umwelt , Hess is ches Min is terium. "Klimaschutz ,  Landwir ts chaf t und Verbrauchers chutz ."  Integrier ter Kl imaschutzplan Hessen  

2025 (2015) .  
4 Nordhessen ,  Regionalversammlung. "Teilregionalplan Energie Nordhessen  2017."  
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Maße dem regionalplanerischen Anspruch, Energie möglichst nah am Ort Ihres Verbrau-

ches zu gewinnen und die regionale Wertschöpfung zu steigern.   

Durch Inkrafttreten des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien wird die bevor-

zugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins St romnetz gefördert. Daher 

wird die Einspeisevergütung für die Nutzung der solaren Strahlungsenergie gem äß § 25 

Erneuerbaren-Energien-Gesetz auf 20 Jahre festgelegt.5 Unter dieser Voraussetzung 

werden die Bedingungen für die Errichtung von Anlagen bzw. Vergütung von Sonnen-

strom verbessert. Freiflächenanlagen müssen den Anforderungen des Erneuerbaren -

Energien-Gesetzes entsprechen (u.a. Aufstellung eines Bebauungsplanes, technische 

Vorprägung der Flächen), um von der genannten Einspeisevergütung zu profit ieren . 

Durch das Gesetz soll sichergestellt werden, dass ökologisch sensible Flächen nicht 

überbaut werden und durch die Beteiligung der Gemeinde unter Sicherung ihrer kommu-

nalen Planungshoheit eine möglichst große Akzeptanz vor Ort erreicht  werden kann. In 

diesem Kontext ist den Städten und Gemeinden in Bezug auf die Gestaltungskraft der 

kommunalen Planungshoheit eine besondere Verantwortung bei der Entwicklung geeig-

neter Gebietskulissen zur Erreichung der energiepolit ischen Zielsetzungen beizumes-

sen.  

Der Gesetzgeber hat Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie im Gegensatz zu 

Vorhaben, die der Nutzung der Wind - und Wasserenergie dienen (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 

BauGB), nicht ausdrücklich in den Kreis der privilegierten Vorhaben im Außenbereich 

aufgenommen. Um einen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz zu leisten, ist daher 

kommunales Planungsrecht erforderlich. Durch die Aufstellung und Änderung der Bau-

leitpläne beabsichtigt die Gemeinde Diemelsee die private Initiative zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie unter Wahrung kommunaler und öffentlicher Interessen zu fördern. 

Es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Anlagen zur Nut-

zung solarer Strahlungsenergie, geschaffen werden.  Mit dem Planungs- und Steue-

rungsinstrumenten der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung beabsichtigt  

die Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Photo-

voltaikfreiflächenanlage zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie zu schaffen.   

  

 
5 Marktprämien ,  Einspeisevergütungen oder  Mieters tromzusch läge sind jewei ls  für  die Dauer  von  20 Jahren  zu  zah len.  Bei  Anlagen ,  

deren  anzulegender  Wert gesetzl ich  bes t immt wird,  verlänger t sich  dieser  Zei traum bis  zum 31.  Dezember des  zwanzigs ten  Jahres  

der Zahlung. Beginn der Fri st nach Satz 1 is t, sowei t sich aus den Bes timmungen dieses Gesetzes  nich ts anderes ergibt , der  Ze i tpunkt 

der  Inbetr iebnahme der  Anlage.  
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 Räumliche Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der verfahrensgegenständlichen Fläche befinden sich in 

der Gemarkung des Ortsteils Flechtdorf. Es handelt sich um einen Südhang einer „ mil i-

tärischen Konversionsfläche “, der ehemaligen belgischen „Hawk“ Raketenstellung. Die 

Fläche liegt zudem in einem „benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiet “ und wurde 

zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Änmderung des Bebauungsplans als Grünland 

genutzt. Neben der Nutzung als Grünland werden die benachbarten Flächen auch durch 

die Windenergienutzung in Anspruch genommen. Nördlich des räumlichen Geltungsbe-

reichs befindet sich eine Windenergieanlage in einer Entfernung von circa 90 Meter, 

eine westlich gelegene WEA in circa 30 Meter und eine weitere Anlage im Südosten in 

einer Entfernung von circa 50 bis 70 Meter Entfernung. Im Umfeld befinden sich zudem 

weitere Anlagen.  
 

 

Abbi ldung 1 
Übersichtsplan zur Veror tung des räumlichen Geltungsbereiches  
 

Der räumliche Geltungsbereich beinhaltet die Grundstücke mit der Bezeichnung: 

›  Gemarkung Flechtdorf:  

›  Flur 3 

›  Flurstücke 14/3, 14/4, 14/5 (tlw.), 15/3 (tlw.), 15/6, 15/7 und 16  

Die genaue Lage, Größe und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist dem 

Planteil zu entnehmen. 
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Abbi ldung 2 
Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches  
 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches wird auf Grundlage verschiedener Um-

stände, die Berücksichtigung finden sollen, bestimmt:  

Konversionsareal: Der räumliche Geltungsbereich wird in der Form begrenzt, um den 

regionalplanerischen Vorgaben und gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen und 

ausschließlich die Flächen einer ehemalig militärisch genutzten Fläche in Anspruch zu 

nehmen. 

Topographie: Der Schwerpunkt des räumlichen Geltungsbereiches befindet sich im süd-

lichen Teilbereich des Konversionsareals, da dieser Bereich aufgrund des Südhanglage 

eine besondere Lagegunst aufweist. Dieser Bereich ist  mit Ausnahme der bestehenden 

Windenergieanlagen frei von Verschattungen.  

Eignungspotential: Die Abgrenzung wird in der Form ge troffen, sodass die räumliche 

Konstellation des Geltungsbereiches ein besonders hohes Eignungspotenzial für eine 

wirtschaftliche Nutzung der Flächen durch Freiflächenphotovoltaikmodule darstellt.  

Flurstücksgrenze: Zur genauen Lage und Abgrenzung wurden di e bestehenden Flur-

stücksgrenzen herangezogen. 
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Bestehende Nutzung der Flächen: Durch die Begrenzung des räumlichen Geltungsbe-

reiches sollen Konflikte mit den bestehenden Nutzungen (beispielsweise: Paintballan-

lage oder Windenergieanlagen und deren Repowering ) oder höherwertige ökologische 

Funktionen ausgeschlossen werden.  

 Alternative Standortüberprüfung 

Vorrangiges Ziel der Planung ist eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die 

sozialen, wirtschaftlichen und Umwelt schützenden Anforderungen auch in  Verantwor-

tung gegenüber künftigen Generationen in Einklang bringt. Ebenfalls angestrebt wird 

eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung (§ 1 Abs. 5 

BauGB)6, die Begrenzung des Flächenverbrauchs (§ 1a Abs. 2 BauGB) 7 und der Schutz 

der Böden mit sehr hohem Erfüllungsgrad der Bodenfunktionen sowie die Minimierung 

der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Eine bedeutende Möglichkeit zur Um-

setzung dieses Ziels bietet die Auswahl eines geeigneten Standortes.  

 Berücksichtigung der Freif lächenkriterien des Erneuerbaren-Ener-

gien-Gesetzes 

Das Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) legt für die Vergütungszahlung und deren 

Höhe eine Art der anthropogen veränderter und vorbelasteter Vornutzung fest. Dadurch 

greift der Gesetzgeber bereits frühzeitig in die Standortsteuerung ein. In der Folge kann 

dadurch eine frühzeitige Berücksichtigung von umweltbezogenen Zielen erreicht wer-

den. Mit der aus Sicht des Erneuerbaren -Energien-Gesetzes bevorzugten Inanspruch-

nahme von bereits versiegelten bzw. an thropogen vorbelasteten Flächen soll dem Gebot 

bzw. der Bodenschutzklausel nach einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden ent-

sprochen werden. Das Erneuerbare -Energien-Gesetz benennt als bevorzugte Standorte 

unter anderem Flächen aus militärischer Nutzung, die zum Zeitpunkt des Beschlusses 

über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans nicht rechtsverbindlich als Na-

turschutzgebiet oder Nationalpark festgesetzt worden sind. Zusätzlich sollen Flurstücke, 

die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufst ellung eines Bebauungsplans als 

Grünland genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet liegen bevorzugt in 

Anspruch genommen werden. Bei der vorliegenden Planung treffen die Vorgaben des 

Erneuerbaren-Energien-Gesetzes somit zu. 

 
6 Die Baulei tpläne sollen  eine nachhal tige s tädtebau liche Entwicklung, die die sozialen,  w ir ts chaf tl ichen  und umwelts chützenden 

Anforderungen auch  in  Verantwor tung gegenüber  künft igen  Generationen  miteinander  in  E inklang br ingt , und eine dem Wohl  der  

Al lgemeinhei t  dienende soz ialgerech te Bodennutzung unter  Berücksich tigung der  Wohnbedürfn isse der  Bevölkerung gewährleisten .  

Sie sollen  dazu  bei tragen , eine menschenwürdige Umwelt zu  sichern,  die natürl ichen  Lebensgrundlagen  zu  s chützen  und zu  

entwickeln  sowie den  Kl imaschutz  und die Kl imaanpassung , insbesondere auch  in  der Stadtentwicklung, zu fördern , sowie die 

städtebau liche Ges tal t und das  Or ts -  und Landschaftsbild baukul turell  zu  erhal ten  und zu  entwickeln . Hierzu sol l die s tädtebau liche 

Entwicklung vorrangig durch  Maßnahmen der  Innenentwicklun g erfolgen .  
7 M it  Grund und Boden sol l  sparsam und s chonend umgegangen werden ; dabei  sind zur  Verr ingerung der  zusätzl ichen  

Inanspruchnahme von  Flächen  für  bau liche Nutzungen die Möglichkei ten  der  Entwicklung der  Gemeinde insbesondere durch  

Wiedernutzbarmachung von  Flächen, Nachverdich tung und andere Maßnahmen zur  Innenentwicklung zu  nutzen sowie 

Bodenvers iegelungen auf  das  notwendige Maß zu  begrenzen .  Landwirts chaft lich ,  als  Wald oder  fü r  Wohnzwecke genutz te Flächen  

sol len  nur  im notwendigen  Umfang umgenutz t werden.  D ie Grundsätze nach  den  Sätzen  1 und 2 sind in  der Abwägung nach §  1 

Absatz  7 zu berücks ich tigen . D ie Notwendigkeit  der Umwandlung landwirtschaft lich  oder als  Wald genutz ter  Flächen  soll  begründ et 

werden;  dabei  sol len  Ermittlungen zu  den  Mögl ich kei ten  der  Innenentwicklung zugrunde gelegt werden , zu  denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleers tand,  Baulücken  und andere Nachverdich tungsmöglichkeiten  zäh len  können .  
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 Technische und energiewirtschaftl iche Belange bei der Standort-

wahl 

Die anzutreffenden natürlichen Standortfaktoren bieten insgesamt günstige Standortvo-

raussetzungen für Freiflächenanlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. Die ver-

fahrensgegenständlichen Flächen erfahren  mit Ausnahme der bestehenden Windener-

gieanlagen keinerlei Verschattungen und besitzen optimale Voraussetzungen für die 

Ausnutzung (Einstrahlwinkel der überwiegend nach Süden geneigten Flächen) solarer 

Strahlungsenergien. Neben einer günstigen Bodenbeschaf fenheit besitzen die verfah-

rensgegenständlichen Flächen eine gute Anbindung an die benötigten Infrastrukturein-

richtungen.  

 Umweltrechtl iche Belange bei der Standortwahl  

Bei den verfahrensgegenständlichen Flächen handelt es sich um keine Gebietskulisse, 

die aufgrund von EU-Richtlinien und/ oder bundes- und landesrechtlicher Regelungen 

einem besonderen Schutz unterliegt (Natura 2000 etc.). Im Bereich der nördlich liegen-

den Böschungen ist der Biotoptyp „Magerrasen “ festzustellen. Bei dem Biotoptypen „Ma-

gerrasen“ handelt es sich grundsätzlich um ein nach §30 BNatSchG gesetzlich geschütz-

tes Biotop. Handlungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung dieses Biotopes füh-

ren, sind verboten.  

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind keine Schutzgebiete anzutreffen. Weiterhin weist 

das Gebiet keine klimatische Ausgleichsfunktion (Kaltluftentstehung, Kaltluftabfluss) 

auf. Es handelt sich um keine Luftaustauschbahnen zwischen belasteten und unbelas-

teten Bereichen. Der räumliche Geltungsbereich li egt in keinem kulturhistorisch bedeut-

samen Landschaftsraum, Bau- oder Kulturdenkmäler sind nicht bekannt. Die Böden der 

betroffenen Flächen haben einen untergeordneten Wert für die Nahrungsmittelproduk-

tion. Aufgrund des geringen Erosionsrisikos, der zusamm enhängenden Flächen und der 

topographischen Lage weisen die Flächen günstige Bedingungen hinsichtlich einer Be-

wirtschaftung auf. 

Die vorhandene Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch die militärische Vornut-

zung und der Windenergieanlagen ermöglichen eine Bündelung mit anderen technischen 

Einrichtungen ohne eine erhebliche Beeinträchtigung dessen auszulösen.  

In der Summe sind bei Berücksichtigung des geschützten Biotops keine Nutzungskon-

flikte mit schutzwürdigen Bereichen zu erwarten. Insgesamt weisen die sogenannten 

Konversionsflächen eine hohe Eignung für die Nutzung solarer Strahlungsenergie auf. 

In Abhängigkeit der Flächenverfügbarkeit ist im Zusammenhang mit den Freiflächenkri-

terien des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes die Umsetzung des Planvorhabens auf we-

nige Flächen im Gemeindegebiet limitiert.  

 Nutzung von solarer Strahlungsenergie auf vorhandenen Dachflä-

chen 

Der Teil regionalplan Energie 2017 legt unter Grundsatz 1 fest, dass solare Strahlungs-

energie vorrangig an gebäudegebundenen Standorten genutzt werden. Sowohl im Innen - 

als auch im Außenbereich sind die Belange des Denkmalschutzes, des Landschaftsbild-

schutzes sowie des Arten- und Biotopschutzes besonders zu berücksichtigen. Ziel 1 zum 
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Grundsatz 1 führt aus, dass bei der Neuausweisung oder Änderung von Bauflächen zur 

Errichtung von gewerblichen Gebäuden mit raumbedeutsamer Größenordnung im Zuge 

der gemeindlichen Bauleitplanung zu regeln ist, dass auf mindestens der Hälfte der neu 

entstehenden Dachflächen baulich dafür geeigneter Gebäude die Installation von Anla-

gen zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie zu erfolgen hat. Die Gemeinde Diemelsee 

stellt aktuell keinen Wirtschaftsstandort dar, dem großflächige Gewerbehallen zur Nut-

zung solarer Strahlungsenergien zur Verfügung stehen. Eine Nutzung solarer Strah-

lungsenergie auf privaten Dachflächen setzt den Willen des privaten Eigentümers zur 

Nutzung solarer Strahlungsenergien voraus, welcher selbstredend nicht durch Zwang 

von der Gemeinde erwirkt werden kann. 

 Alternative Standorte  

1.3.5.1 Im räumlichen Kontext von Verkehrstrassen 

Die Gemeinde Diemelsee besitzt keinen unmittelbaren Anschluss an eine Bundesautob-

ahn, weshalb eine Bündelung von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergien zu-

sammen mit Verkehrstrassen des motorisierten Individualverkehrs ausgeschlossen ist. 

Der Gemeinde fehlt ebenfalls ein Anschluss an den bestehenden schienengebundenen 

Verkehr, weshalb auch hier eine Bünde lung der technischen Infrastrukturen mit einer 

Ausnahme nicht möglich ist. Im südlich liegenden Ortsteil Schweinsbühl befinden sich 

entlang des schienengebundenen Nahverkehrs Flächen im Korridor der Förderung des 

Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. Allerdings korrespondieren diese Flächen nicht mit 

den Grundsätzen und Zielen des Regionalplans, weshalb im Gemeindegebiet keine Al-

ternativen im Kontext der Förderung von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-

gien entlang von Verkehrstrassen vorhanden sind.  

1.3.5.2 Auf Deponieflächen 

Sowohl das Erneuerbare-Energien-Gesetz als auch der Regionalplan Nordhessen 2009 

und der Teilregionalplan Nordhessen 2017 bevorzugen einen Standort zur Nutzung so-

larer Strahlungsenergien auf Flächen aus wirtschaftlicher Vornutzung, wie sie d ie Fläche 

der ehemaligen Mülldeponie im Ortsteil Flechtdorf darstellt. Hier wurde das Planungs-

recht aufgrund der hohen Eignung primär in einem Bauleitplanverfahren vorbereitet bzw. 

geschaffen. 

1.3.5.3 Innerhalb von Konversionsarealen 

Sowohl das Erneuerbare-Energien-Gesetz als auch der Regionalplan Nordhessen 2009 

und Teilregionalplan Nordhessen 2017 bevorzugen weiterhin Standorte zur Nutzung so-

larer Strahlungsenergien auf Flächen aus militärischer Vornutzung. Hiervon sind in der 

Gemeinde Diemelsee noch zwei Areale vorhanden.  

Neben der belgischen Raketenstellung „Am Gelben Stuken “ (Radarhügel) befindet sich 

eine weitere ehemalige militärische Liegenschaft nordöstlich des Plangebietes, die im 

funktionellen Zusammenhang mit der Raketenstellung stand. Die Fläche besitz t einen 

hohen Gehölzanteil, weshalb diese Fläche für eine Inanspruchnahme nicht geeignet ist. 

Zudem befindet sich die Fläche in einem Wasserschutzgebiet.  

1.3.5.4 Auf landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten 

Die Gemeinde Diemelsee befindet sich mit Ausnahme der Gemarkung Vasbeck in einem 

landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet. Nach den Maßgaben des Erneuerbaren -



Bauleitplanung der Gemeinde Diemelsee // 31. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ortsteil Flechtdorf 

16 

Energien-Gesetzes werden Photovoltaikanlagen auf solchen Flächen gefördert. Die Vor-

gaben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes korrespondieren hier nicht m it den Grunds-

ätzen und Zielen des Regionalplanes bzw. Abweichungen müssten im Rahmen der kom-

munalen Abwägung beantragt bzw. abgewogen werden, weshalb diese Flächen zunächst 

nicht berücksichtigt werden.  



Bauleitplanung der Gemeinde Diemelsee // 31. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ortsteil Flechtdorf 

17 

2 Ausgangssituation 

Für die Umsetzung der Planungsziele  ist eine detaillierte Darstellung der Inhalte der 

Bestandsaufnahme in der Begründung erforderlich. Neben den in diesem Kapitel be-

schriebenen Rahmenbedingungen wird die vorhandene Ausgangsituation zusätzlich in 

Kapitel 2 des nach § 2 Abs. 4 BauGB beigefügten Umweltberichts ausführlich beschrie-

ben. Die verfahrensgegenständlichen Flächen befinden sich in privatem Eigentum. Ent-

sprechende vertragliche Regelungen zur Nutzung der Flächen liegen vor.  

 Darstellung in übergeordneten Planungen 

 Regionalplan Nordhessen 2009 // Teilregionalplan Energie Nord-

hessen 2017 

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume sind durch 

Raumordnungspläne, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung 

raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. 8 

Hierfür hat die oberste Landesplanungsbehörde auf Grundlage von § 4 HLPG den Regi-

onalplan Nordhessen 2009 und den Teilregionalplan Energie Nordhessen 2017 be-

schlossen. Die Raumordnungspläne legen für das Plangebiet Flächen für die Landwirt-

schaft (Vorranggebiet), Flächen für die Windenergie (Vorranggebiet) und Flächen für 

Natur und Landschaft (Vorbehaltsgebiet) fest. Die Gemeinde Diemelsee beabsichtigt 

diese Flächen zur Nutzung solarer Strahlungsenergien planungsrechtlich zu sichern.   

In dem Regional- und Teilregionalplan Energie sind entsprechend des § 7 Abs. 3 ROG 

zwei Gebietstypen festgelegt, auf deren Grundlage die raumbedeutsamen Funktionen 

oder Nutzungen gesichert, geordnet oder entwicke lt werden können.  

• In Vorranggebieten  sind bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen 

vorgesehen, was andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem 

Gebiet ausschließt, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen 

nicht vereinbar sind. Vorranggebiete sind Ziele der Raumordnung und lösen nach 

§ 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) für die gemeindliche Bauleitplanung 

eine Anpassungspflicht aus.9  

• Vorbehaltsgebiete  sind Gebiete, die bestimmten raumbedeutsamen Funktionen 

oder Nutzungen vorbehalten bleiben sollen, denen bei der Abwägung mit konkur-

rierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht 

beizumessen ist.  

 
8 §  1 Aufgabe und Lei tvorstellung der  Raumordnung  -  Der  Gesamtraum der  Bundes republi k Deuts ch land und seine Tei lräume s ind 

durch Raumordnungspläne,  durch  raumordneris che Zusammenarbei t  und durch  Abstimmung raumbedeutsamer  Planungen und 

Maßnahmen zu entwickeln ,  zu  ordnen und zu  sichern.  Dabei  sind  unterschiedl iche Anforderungen an  den Raum  aufeinander  

abzus timmen und die auf der j eweil igen Planungsebene auf tretenden Konflikte auszugleichen,  Vorsorge für einzelne Nutzungen 

und Funktionen  des Raums zu treff en . Leitvors tellung bei  der Erfüllung der  Au fgabe nach Absatz  1 is t eine nachhalt ige 

Raumentwicklung, die die sozialen und wir ts chaf tlichen Ansprüche an  den Raum mit s einen ökologis chen Funktionen  in E inklang  

br ingt und zu  einer dauerhaf ten,  großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwer tigen  Lebensverhäl tnissen  in den  Tei lräumen 

führ t.  Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung der  Teilräume soll  sich  in die Gegebenheiten  und Erfordern isse des  Gesamtraums  

einfügen ; die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des  Gesamtraums  soll  die Gegebenheiten  und Erfordern isse s einer  Teil räume 

berücks ichtigen  (Gegenstromprinzip) .  
9 Die Baulei tpläne s ind den Zielen  der Raumordnung anzupassen.   
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Der räumliche Geltungsbereich befindet sich innerhalb einer Fläche, die als „Vorrang-

gebiet für Landwirtschaft “ festgelegt ist. Ziel 2 zum Kapitel 5.2.2.3 „Solarenergie“ des 

Teilregionalplans Nordhessen definiert, dass Boden - und Freiflächenstandorte in einem 

„Vorranggebiet für Landwirtscha ft“ ausgeschlossen sind. Allerdings ergänzt das o.g. 

Ziel, dass für die Nutzung solarer Strahlungsenergie in Form von Boden - und Freiflä-

chenstandorten geeignete Standorte „bereits versiegelte und vorbelastete Flächen, wie 

mil itärische oder wirtschaftliche Konversionsflächen […] “ sind. Da das Plangebiet grund-

sätzlich als mi litärische Konversionsfläche anzusehen ist, liegt ein Konflikt mit den land-

wirtschaftlichen Belangen der Raumordnung nicht vor.  

Weiterhin befindet sich der räumliche Geltungsbereich innerh alb einer Fläche, die als 

„Vorranggebiet für Windenergienutzung “ festgelegt ist. Es handelt sich hierbei um das 

Vorranggebiet mit der Kennung „KB 19c“. In den Vorranggebieten für Windenergienut-

zung genießt die Windenergienutzung gemäß Ziel 1 im Kap. 5.2.2. 1 „Windenergie“ Vor-

rang vor entgegenstehenden Planungen und Nutzungen, d.h. es haben Maßnahmen zu 

unterbleiben, die diese Zielsetzung beeinträchtigen, erschweren oder gar verhindern 

können. Dies gilt auch für ein zukünftig möglicherweise vorzunehmendes Rep owering 

bestehender Altanlagen, das durch die Ausschlusswirkung auf lediglich die Anlagen-

standorte begrenzt ist, die in Vorranggebieten liegen.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans ist im unmittelbaren Umfeld bereits seit 

längerem mit Windenergieanlagen bebaut. Konkret befinden sich jeweils eine Windener-

gieanlage in:  

›  nördlicher Richtung, in ca. 90 Meter Entfernung,  

›  nordwestlicher Richtung, in ca. ca. 30 Meter Entfernung  

›  südöstlicher Richtung, in ca. 50 -70 Meter Entfernung.   

Im Hinblick auf das Anlagenalter wird daher von entsprechenden Repowering -Maßnah-

men ausgegangen, was die aktuelle Anlagenbetreiberin, die Firma ABO Wind, durch 

Planung bestätigt. Die Firma befindet sich in konkreter Vorbereitung einer Repowering -

Maßnahme. In diesem Kontext ha t ABO Wind im Rahmen einer öffentlichen Sitzung der 

Gemeinde Diemelsee am 28. Mai 2021 die Entwicklungsabsichten vorgestellt.  

Grundsätzlich können im Umfeld von Windenergieanlagen nachteilige Beeinträchtigun-

gen durch herabfallende Anlagenteile bei Wartung sarbeiten (Schrauben, Werkzeug oder 

Ähnliches), Schäden an den Anlagenteilen der Windenergieanlage (Brandfall, Rotor-

blattbeschädigungen) oder Schäden durch einen Rückbau (herabfallende Schrauben, 

Werkzeug, Anlagenteile etc.) entstehen. Durch den Betrieb der Anlage können nachtei-

lige Beeinträchtigungen beispielsweise in Form von Eis - oder Schattenwurf ausgehen. 

Um die Betreiber der Windenergieanlagen bei einem möglichen Repowering oder Neu-

bau nicht zu beeinträchtigen, haben die Betreiber der Freiflächenanlag en dem jeweiligen 

Betreiber der Windenergieanlagen einseitige Verzichtsvereinbarungen zukommen las-

sen. Der Anspruchsverzicht der Betreiber Freiflächenanlagen wirkt ausschließlich zu-

gunsten der Betreiber der jeweiligen Windenergieanlagen. Die Kranaufstellf l ächen be-

finden sich zudem auf der jeweils von der Freiflächen -Photovoltaikanlagen abgewandten 

Seite, sodass beim Rückbau der Windenergieanlagen ein Überschwenken der Freiflä-

chenphotovoltaikanlage nicht erforderlich wird.  

Nach den Entwicklungsabsichten der aktuell Betreibenden der Windenergieanlagen soll 

die in südöstlicher Richtung liegende Anlage ohne Ersatz rückgebaut werden. Es wird 

zudem nicht beabsichtigt, neue Anlagen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes zu errichten. Sofern die innerhalb des räumlichen 
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Geltungsbereiches bestehenden Erschließungsanlagen aufrechterhalten bleiben, ist da-

von auszugehen, dass sämtliche Repowering - und Rückbaumaßnahmen sowie Maßnah-

men zur Wartung und Pflege der Bestandsanlagen nicht beeinträchtigt werden.  

Weiterhin befindet sich die verfahrensgegenständliche Fläche innerhalb einer Fläche, 

die als „Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft “ festgelegt ist. Die Grundsätze der 

Raumordnung stellen Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Rau ms 

als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen dar. Die 

Ziele der Gemeinde Diemelsee weichen von den übergeordneten Planungen der oberen 

Landesplanungsbehörde ab, weshalb im Rahmen der beabsichtigten Planungen Abwä-

gungs- oder Ermessensentscheidungen erforderlich sind. Hierbei ist insbesondere der 

Grundsatz 1 zum Kapitel 4.1.1 „Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft “ des 

Regionalplans Nordhessen 2009 zu berücksichtigen.  

• Grundsatz 1  im Regionalplan Nordhessen 2009 legt fest , dass in den festgelegten 

„Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft “ den Belangen von Natur und Land-

schaft in der Abwägung mit den überlagerten Kartendarstellungen und anderen 

Raumansprüchen besonderes Gewicht beizumessen ist.  

Die in der Karte festgelegten „Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft “ um-

fassen die Vogelschutz-Gebiete, soweit sie nicht Bestandteil der Vorranggebiete 

sind, sowie Pflege-, Entwicklungs- und Ergänzungsflächen zum Aufbau und zur 

Sicherung eines ökologischen Verbundsystems einschließlich Ausgleich bzw. Er-

satz für Eingriffe und Kohärenzausgleich. Die Begründung zu Grundsatz 1 führt 

aus, dass neben den Vogelschutzgebieten "Pflege-, Entwicklungs- und Ergän-

zungsflächen" als Bestandteil der Vorbehaltsgebiete für Na tur und Landschaft 

genannt werden. Diese umfassen die folgenden Gebietsarten:  

›  avifaunistische Schwerpunkträume von nationaler bis regionale Bedeutung  

›  Magerrasen (Schwerpunkträume und bedeutende Einzelvorkommen)  

›  Biotopkomplexe, die auf der Biotopkartierung  und auf den angezeigten Land-

schaftsplänen beruhen 

›  Flächen aus dem Regionalen Landschaftspflegekonzept, d.h. aus natur-

schutzfachlicher Sicht förderfähige Flächen 

›  geplante Naturschutzgebiete 

›  ausgewählte Landschaftsschutzgebiete (LSG)  

Die Nutzung solarer Strahlungsenergie steht dem Vorbehalt der Nutzung als Natur und 

Landschaft nicht grundsätzlich entgegen, wenn den Belangen von Natur und Landschaft 

in der Abwägung mit den überlagerten Kartendarstellungen und anderen Raumansprü-

chen besonderes Gewicht beigemessen wird. 

Zur Prüfung des Sachverhalts hat die Gemeinde Diemelsee eine avifaunistische Unter-

suchung durch Fachgutachtende durchführen lassen. Durch das Gutachten wurden im 

Plangebiet insgesamt 25 Vogelarten  mit ungünstigem Erhaltungszustand nachgewiesen. 

Brutverdacht- bzw. -nachweis besteht dabei bei den Arten Goldammer, Bluthänfling, 

Dorngrasmücke, Mönchsgrasmücke, Baumpieper, Neuntöter, Hausrotschwanz, Mehl-

schwalbe, Amsel und Kohlmeise. Nach der „Ampelliste der Staatlichen Vogelschutz-

warte“ (VSW -FFM 2014) weisen davon die Arten Neuntöter, Mehlschwalbe, Baumpieper, 

Bluthänfling und Goldammer einen ungünstig -unzureichenden oder ungünstig -schlech-

ten Erhaltungszustand in Hessen auf. Als zentrale Vermeidungsmaßnahme wird eine 

Baufeldräumung außerhalb der Vogelbrut (Umsetzung zwischen dem 01.10 –  und 28.02) 

erforderlich. Durch die Planung sind zusätzlich zwei Reviere des Neuntöters aufgrund 

von Bruthabitat-Verlust durch die Entnahme der Gehölze auf dem südlichen Teil des 
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Geltungsbereichs betroffen. Als Maßnahme dient die Anlage von Hecken. Die Länge 

einer Heckenstruktur beträgt pro Revier des Neuntöters 250 Meter. Bis die neu ange-

pflanzten Gehölze eine Eignung als Niststätten aufweisen, werden zur temporären 

Schaffung von Nisthabitaten aus Schnittgut (mit Dornsträuchern) Reisighaufen angelegt.  

Grundsätzlich kann es aus naturschutzfachlicher Sicht durch bau - und anlagenbedingte 

Flächeninanspruchnahmen und damit verbundene Nutzungsänderungen sowohl zu posi-

tiven als auch zu negativen Auswirkungen auf die Avifauna ko mmen. Ein Teil der vor-

handenen Vogelarten wird auf den Wiesenflächen und der Konstruktion der Anlage wei-

terhin leben oder brüten, wobei jedoch baubedingt mit temporären Beeinträchtigungen 

zu rechnen ist. Andere Arten verlieren ihren Lebensraum ganz oder er fahren nachteilige 

Beeinträchtigungen. Bisherige Untersuchungen zeigen, dass zahlreiche Vogelarten die 

Zwischenräume und Randbereiche von PV-Freiflächenanlagen als Jagd-, Nahrungs-, 

und Brutgebiet nutzen können. Neben den brütenden Arten sind es vor allem Singvögel 

aus benachbarten Gehölzbiotopen, die zur Nahrungsaufnahme die Anlagenflächen auf-

suchen. Die Photovoltaik-Module stellen für Greifvögel keine Jagdhindernisse dar. Die  

extensiv genutzten Anlageflächen mit ihren regengeschützten Bereichen weisen ver mut-

lich ein gegenüber der Umgebung attraktives Angebot an Kleinsäugern auf.  

Die Solarmodule selber werden, wie Verhaltensbeobachtungen zeigen, regelmäßig als 

Ansitz- oder Singwarte genutzt. Bei nachgeführten Anlagen führen die Bewegungen der 

Module dabei nicht zum plötzlichen Auffliegen der Vögel. Hinweise auf eine Störung der 

Vögel durch Lichtreflexe oder Blendwirkungen liegen nicht vor. Der Verdacht, dass Was-

servögel infolge von Reflexionen (= verändertes Lichtspektrum und Polarisation) die So-

larmodule für Wasserflächen halten und versuchen könnten auf diesen zu landen, kann 

durch entsprechende Untersuchungen in direkter Nachbarschaft zum Main -Donau-Kanal 

nicht bestätigt werden. Dünnschichtmodule weisen ein vergleichsweise starkes Spiege-

lungsvermögen auf. Durch de Ausrichtung der Module zur Sonne sind Widerspiegelun-

gen von Habitatelementen, die Vögel zum Anflug motivieren könnten, kaum möglich. Das 

diesbezügliche Risiko ist daher sehr gering. Kollisionen aufgrund des versuchten „Hin-

durchfliegens“ (wie bei Glasscheiben) sind aufgrund der fehlenden Transparenz der Mo-

dule sicher auszuschließen.  10  

 Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000  

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich in der naturräumlichen Haupteinheiten-

gruppe „Bergisch-Sauerländisches Gebirge “ in der Haupteinheit „Ostsauerländer Ge-

birgsrand“. Der Naturraum ist in seiner Geologie geprägt durch einen hufeisenförmig 

verlaufenden, tiefgegliederten und gestaltungsreichen Gebirgssaum. Die Gebirgsböden 

sind flachgründig, basenarm, lehmig -grusig bis steinig. Es gibt zahlreiche Quellen, 

Bachläufe und Fließgewässer. Die Wasserscheide  zwischen Eder und Diemel liegt eben-

falls im Naturraum.  

Die Karte Zustand und Bewertung des Landschaftsrahmenplans Nordhessen 2000 be-

schreibt für den räumlichen Geltungsbereich einen unbewaldeten Raumtypen mit einer 

geringen Vielfalt. In südwestlicher Richtung befindet sich eine flächenhafte Beeinträch-

tigung des Landschaftsbildes durch die Wohnbebauung des Ortsteils Flechtdorf. Nörd-

lich des Geltungsbereiches liegt ein bewaldeter Raumtyp mit einer hohen Vielfalt.  

 
10 PV-Anlagen , A. M. (2007) . Lei tfaden zur  Berücks ich tigung von Umweltbelangen bei der  Planung von  PV -Freiflächenanlagen . 

Studie im Auf trag des Bundesminister iums  für  Umwelt ,  N aturs chutz  und Reaktors icherhei t . Hannover.  
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Die Karte avifaunistische Schwerpunkträume stellt den verfahrensgegenständlichen 

Geltungsbereich in  dem Schwerpunktraum „Offenland der Gemeinde Diemelsee “ dar. 

Dieses wird als regional bedeutsames Brutgebiet und lokal bedeutsames Rastgebiet be-

stimmt.  

Ausschnitt 3 der Entwicklungskarte zum Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 legt 

für den räumlichen Geltungsbereich des Bauleitplans keinerlei schutzgebietsrelevante 

Entwicklungsabsichten fest.  

 Flächennutzungsplan der Gemeinde Diemelsee  

Der durch die ortsübliche Bekanntmachung der Genehmigung des Regierungspräsi-

denten in Kraft getretene Flächennutzungsplan der Gemeinde Diemelsee stellt für den 

räumlichen Geltungsbereich „Flächen für die Landwirtschaft “ überlagert mit der 

Schraffur „Flächen für Windkraftanlagen“ dar.  

Um den Entwicklungsabsichten der Gemeinde Diemelsee zu entsprechen, soll der Flä-

chennutzungsplan geändert werden. Daher soll das Plangebiet gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 

BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmun g 

„Erneuerbare Energien“ (S) dargestellt werden.  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee hat ebenfalls den Beschluss zur Auf-

stellung der Bebauungsplanes Nr. IV/4 „Photovoltaikanlage –  Am Gelben Stuken“ ge-

fasst. Dieser sol l gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Änderung des Flächennutzungs-

planes aufgestellt werden. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes wird somit auch 

erforderlich, um den Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennut-

zungsplan entwickeln zu können. 

 Inhalte informeller Planungen 

Die verfahrensgegenständliche Fläche befindet sich innerhalb eines Vorranggebietes für 

Windenergie. Die Anlagenbetreiberin „ABO Wind“ beabsichtigt den bestehenden Wind-

park zu repowern. Hierzu hat die „ABO Wind“ im Rahmen der Sitzung der Gemeindever-

tretung am 28.05.2021 ihre Entwicklungsabsichten vorgestellt.  

 Rahmenbedingungen 

 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 

Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes und des Hessischen Aus-

führungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz können durch die geplante Änderung 

des Flächennutzungsplanes beeinträchtigt werden. Im Bereich der nördlich liegenden 

Böschungen ist das Biotopt „Magerrasen “ festzustellen. Bei dem Biotoptypen „Magerra-

sen“ handelt es sich grundsätzlich um ein nach §30 BNatSchG gesetzlich geschütztes 

Biotop. Handlungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung dieses Biotopes führen, 

sind verboten.  

Der „TK 4619 Mengeringshausen “ der Bestandskarte der hessischen Biotoptypenkartie-

rung (HB sind keine relevanten Biotoptypen zu entnehmen.  
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FFH- Gebiete und Vogelschutzgebiete gemäß europäischer Vogelschutzrichtlinie sind 

kein Bestandteil der räumlichen Geltungsbereiche. Der räumliche Geltungsbereich ist 

Gegenstand des avifaunistisch wertvollen Bereichs „Offenland bei Diemelsee “. Das „Of-

fenland bei Diemelsee “ stellt ein „regional bedeutsames Brutgebiet “ und ein „ lokal be-

deutsames Rastgebiet “ dar. 

 

Abbildung 3 

Verortung des räumlichen Geltungsbereiches innerhalb der Karte: Avi faunisti sch wertvol le Be-

reiche, hier „Offenland  bei Diemelsee“  

 Schutzgebiete nach dem Wasserhaushaltsgesetz  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches sind keine Trinkwasser - oder Heilquellen-

schutzgebiete vorhanden. Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befindet sich 

keine Fließ- und/oder Stehgewässer.  Östlich des räumlichen Geltungsbereiches befindet 

sich ein Trinkwasserschutzgebiet. Es handelt sich hierbei um ein Trinkwassers chutzge-

biet der Schutzzone IIIB des „WSG TB Massenhausen “ und „TB Pepölter Kopf“.  

 Denkmalschutzrechtliche Aspekte  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine geschützten Natur -, 

Bau- oder Bodendenkmäler.  

 Bodenschutzrelevante Aspekte  

In der beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ge-

führten Altflächendatei des Landes Hessen (FIS AG) werden Informationen über 
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Altflächen (Altablagerungen/Altstandorte) sowie Flächen mit sonstigen schädlichen Bo-

denveränderungen vorgehalten, soweit diese von den Kommunen im Rahmen ihrer ge-

setzlichen Pflichtaufgaben gemeldet oder der zuständigen Behörde auf sonstigem Wege 

übermittelt wurden. Nach entsprechender Recherche in dem danach vorliegenden Da-

tenbestand des Fachinformationssystems Altflächen und Grundwasserschadensfälle 

(FIS AG) ist festzustellen, dass in der Nachbarschaft des Planbereiches folgender Ein-

trag erfasst ist:   

 

Abbildung 4 

Verortung der Al tlastenverdachtsfläche  
 

A LTIS -N ummer  635 .007 .040 -0 00 .025  

A rbe i t sname  91  -  H A W K -S te l l ung  F l ech tdor f  

S ta tus  F l äche  n i ch t  bew er te t  
F l ächenar t   A l t s tandor t  

S t raße  D er  ge l be  S tuken  

U TM-Os t    489790 ,14  

U TM-N ord  5687100 ,546  
max .  W Z-K l asse  5  

B emerkungen  K e i ne  H ausnummer ,  da  A ußenb ere i ch  

 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplans sind keine Altlasten zu 

erwarten.  

Durch die vormalige militärische Nutzung sowie die durch die Betriebsflächen der Anla-

gen zur Nutzung der Windenergie gibt es bereits ausgeprägte Veränderungen der Bo-

denstruktur (z.B. Wege, Leitungsverläufe, etc. ). 
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 Öffentliche Belange 

 Unter Naturschutzbehörde 

An den Böschungen befindet sich ein nach §30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop 

befindet. Hierbei handelt es sich um das Biotop „Silikatmagerrasen “. Bei diesem Biotop 

handelt es sich ein nach §30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop. Beeinträchtigun-

gen sind auszuschließen. Der Ausschluss ist zu belegen.  

Die Artenschutzrechtlichen Belange müssen bei Bauleitplanverfahren und baurechtli-

chen Genehmigungsverfahren beachtet werden. Hierfür ist eine Artenschutzprüfung 

(ASP) durchzuführen. Die Einhaltung und Beachtung der Verbotstatbestände nach§ 44 

BNatSchG sind abzuprüfen.  

Das Gebiet ist im Bereich der Säume/Böschungen und Gebäude geeignet für Zau-

neidechse und Schlingnatter. Hier und zu weiteren geschützten Arten der betreffenden 

Artengruppen sind Aussagen zu treffen. Die Benennung von Schutzmaßnahmen ist er-

forderlich.  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf geschützte Arten sind darzustellen. Als Maßnahme 

zur Vermeidung und Minimierung fehlt die Begrenzung der Aufstellung der Module au-

ßerhalb der Brut- und Setzzeiten, mindestens ab Ende August. Die „avifaunistischen 

Gegebenheiten" sind aufgrund der zu Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Arten 

(insbesondere „Verantwortungsarten") darzustellen.  

Das Frequenzspektrum der Beleuchtung ist nach den aktuellen fachlichen Kriterien zum 

Insektenschutz auszuwählen (vgl. einschlägige Literatur).  

Nachhaltige Beeinträchtigungen des Extensivgrünlandes im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes in Folge von Bodenverdichtungen und Substratumlagerungen durch Lei-

tungsverlegungen sowie dauerhafte Versiegelungen durch Befestigung von Tragvorrich-

tungen sind zu erwarten. Diese Auswirkungen sind zu vermeiden und minimieren. Me-

thoden dazu sind aufzuzeigen (z.B. Abtrag, Zwischenlagerung und Wiederauftrag der 

Grasnarbe). Nicht vermeidbare dauerhafte Schäden sind auszugleichen. Auf schon ge-

nannte Maßnahmen zum Insektenschutz und zur Reduzierung der Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild ist hier wieder zu verweisen. Eine kartografische Darstellung der von 

der Planung betroffenen und bereits vorhandenen Biotoptypen (Gehölze, Extensiv -grün-

land, Magerrasen an Böschungen) wird erwartet. Bei Erhaltung des Extensivgrünlandes 

und der Sicherstellung seiner bisherigen Nutzung handelt es sich nicht um eine Kom-

pensation. Ebenso kann der bereits bestehende Verzicht auf Düngung und Pflanzen-

schutzmittel sowie der Erhalt der Gehölzkulisse nicht als Kompensation angesehen wer-

den.  

Die Liste ist für das Plangebiet gemäß Satz 1 und entsprechend §40 BNatSchG unter 

Auswahl „standortheimischer" und „gebietscharakteristischer Arten" stark zu reduzieren. 

Zu streichen sind:  Spitzahorn, Bergahorn, Roßkastanie, Esche, Walnuss, Schwarzpap-

pel, Graupappel, Bergulme, Schwarzerle, Felsenkirsche und Roter Holunder. 

Die prognostizierten Auswirkungen (z.B. Bodenverdichtung) sind durch Wahl der Art der 

Maschinen und Art der Durchführung (z.B. Reduzierung von Fahrten) zu reduzieren. Bei 

der Pfahlgründung sind nachhaltige Beeinträchtigunge n von Extensivgrünland und 
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geschützten Magerrasen zu vermeiden oder auf das unvermeidbare Minimum zu redu-

zieren.  

Die Anlage ist nicht nur weithin sichtbar, sondern möglicherweise auch weit blendend. 

Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ausgehend von der sehr ex-

ponierten Anlage durch Blendwirkung ist zu vermeiden, zu minimieren und zu kompen-

sieren. Als Maßnahme zur Minimierung ist die schon geschilderte verdämmende An-

pflanzung mit den Gehölzarten lt. Liste zu planen. Zur landschaftsgerech ten Einbindung 

sind als Ausgleichsmaßnahme mindestens in Zaunnähe Gehölzpflanzungen vorzusehen. 

Die Gehölzstandorte sind mit der Einstrahlungsgeometrie des erhöhten und exponierten 

Standortes abstimmbar. Es fehlt eine plausible Darstellung der Alternativen . 

 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die Belange der 

Telekom - z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie  

ihre Vermögensinteressen - sind betroffen. Der Bestand und der Betrieb der vorhande-

nen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben.  

 Energie Waldeck Frankenberg GmbH  

Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über den Umfang zusätzlicher Netzverstär-

kungen außerhalb des Planungsgebietes getroffen werden. Eine entsprechende Berech-

nung kann erst nach Anmeldung der gesamten Anschlussleistung und vollständiger Ein-

gabe aller notwendigen Anmeldeunterlagen bei der EWF aufgestellt werden. Vom Er-

gebnis der Netzberechnung ist abhängig, ob eine direkte Anbindung über ein e 

Trafostation an das örtliche 20-kV-Netz der EWF oder aber eine zusätzliche private An-

schlussleitung bis zum Umspannwerk Korbach bzw. einem anderen geeigneten Netzver-

knüpfungspunkt erforderlich ist.  

 Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtplanung  

Es wird auf die benachbarte Paintball Anlage hingewiesen. Zum einen besteht hier die 

Gefahr, dass Solaranlagen durch die abgeschossenen Paintballkugeln beschädigt oder 

verschmutzt werden können. Hier sind unbedingt Vorrichtungen (Fangzäune, Mauern 

o.ä.) nötig um die sensiblen Anlagen zu schützen. Diese sollten mit in die Festsetzungen 

des Bebauungsplanes aufgenommen werden. Für die Finanzierung dieser Vorrichtungen 

sollte mit dem Betreiber der Paintballanlage eine einvernehmliche Lösung erarbeitet 

werden um ein verträgliches Nebeneinander beider Unternehmen zu gewährleisten. Dar-

über hinaus besteht tendenziell die Möglichkeit der Erweiterung der Anlage. Um auch 

hier Konflikten vorzubeugen sollte das Gespräch, hinsichtlich der zukünftigen Entwick-

lung der Paintballanlage, mit dem Betreiber gesucht werden. 

 Regierungspräsidium Kassel; Dezernat 21.2 Siedlungswesen, Re-

gionalplanung  

Ein Verstoß gegen landwirtschaftliche Belange der Raumordnung liegt nicht vor, viel-

mehr entspricht die Planungsfläche, die als militärische  Konversionsfläche anzusehen 

ist, nicht nur dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG), sondern auch dem 



Bauleitplanung der Gemeinde Diemelsee // 31. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ortsteil Flechtdorf 

26 

Teilregionalplan (TRP) Energie Nordhessen, Kap. 5.2.2.3, Ziel 2, wonach militärische 

oder wirtschaftliche Konversionsflächen als Standorte für Boden - und Freiflächenstan-

dorte zur Solarenergienutzung geeignet sind.  

Allerdings befindet sich das Plangebiet innerhalb des Vorranggebietes für Windenergie-

nutzung KB 19c. In diesen Gebieten mit Ausschlusswirkung genießt die Windenergie-

nutzung gemäß Ziel 1 im Kap. 5.2 .2.1 Vorrang vor entgegenstehenden Planungen und 

Nutzungen, d.h. es haben Maßnahmen zu unterbleiben, die diese Zielsetzung beein-

trächtigen, erschweren oder gar verhindern können. Dies gilt auch für ein zukünftig mög-

licherweise vorzunehmendes Repowering bes tehender Altanlagen, das durch die Aus-

schlusswirkung auf lediglich die Anlagenstandorte begrenzt ist, die in Vorranggebieten 

liegen. Im vorliegenden Fall ist das unmittelbare Umfeld der geplanten PV -Anlage be-

reits seit  längerem mit Windrädern bebaut. Im Hinblick auf das Anlagenalter von min-

destens 11 Jahren ist von entsprechenden Repowering -Maßnahmen auszugehen, die 

regionalplanerisch eindeutig erwünscht sind und nicht behindert werden sollen. In den 

vorliegenden Planungsunterlagen wird auf diese spezielle Ausgangslage praktisch nicht 

eingegangen, obwohl in Beantwortung einer gemeindlichen Voranfrage im November 

2019 auf die Überschneidung mit dem Windvorranggebiet bereits hingewiesen wurde. 

Weder in den bauleitplanerischen Entwürfen selbst noch in der erläu ternden Karte zum 

Geltungsbereich sind die bestehenden Anlagenstandorte dargestellt, der Auszug aus 

dem FNP gibt den Sachverhalt nicht annähernd richtig wieder. Auch in den Begrün-

dungstexten fehlt jegliche Auseinandersetzung mit der Ausgangssituation, denk bare 

Konsequenzen für die Photovoltaik -Nutzung im Hinblick z.B. auf etwaige Verschattungs-

effekte für den Energie -Ertrag werden ebenfalls nicht thematisiert. Ein Abgleich mit dem 

anlaufenden Repowering-Projekt scheint gleichfalls bislang nicht erfolgt zu se in. 

Vor diesem Hintergrund kann dem vorliegenden Planungs -Vorentwurf für eine PV-Frei-

flächenanlage in dieser Form aus Sicht des Sachgebietes Energie nicht zugestimmt wer-

den. Dies bedeutet -auch unter Bezug auf die E-Mail vom 04.11.2019 -nicht, dass der 

Standort komplett abgelehnt würde. Für diesen sprechen im Hinblick auf Vorbelastung 

und mögliche Synergieeffekte hinsichtlich der Erschließung einige Aspekte, nicht zuletzt 

auch die eingangs bereits genannter Argumente. Allerdings wird eine Auseinanderset-

zung mit den Themen „Nachbarschaft zu bestehenden WEA" und „Offenhalten möglicher 

Repowering-Maßnahmen" und die Aufnahme entsprechender Regelungen und Vorsor-

gemaßnahmen in den Bebauungsplan oder flankierende Verträge für erforderlich gehal-

ten. 

Zur Lage des Geltungsbereichs der vorliegenden Planung innerhalb eines Vorbehalts-

gebiets für Natur und Landschaft werden folgende Hinweise gegeben: Fachliche Grund-

lage für das Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft ist der avifaunistische Schwer-

punktraum „Offenland der Gemeinde Diemelsee " gemäß Landschaftsrahmenplan 2000, 

einem Brutraum von regionaler Bedeutung und einem Rastraum lokaler Bedeutung mit 

einer Größe von rund 7000 ha. Das Vorbehaltsgebiet und auch der avifaunistische  

Schwerpunktraum werden in den Planunterlagen zwar erwähnt, es wird aber nicht darauf 

eingegangen, auch nicht im Umweltbericht. Eine Abwägung dieses Vorbehalts als Ab-

wägungsbelang mit besonderem Gewicht in den Planungsunterlagen ist aber erforder-

lich. Dazu sollte die fachliche Stellungnahme de r ONB einbezogen werden. 
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 Regierungspräsidium Kassel; Dezernat 27.1 Naturschutz und Land-

schaftsplanung 

Die zu beplanenden Flächen befindet sich gemäß Landschaftsrahmenplan 2000 inner-

halb eines Vorbehaltsgebiets für Natur und Landschaft, und zwar im avifaunistischen 

Schwerpunktraum „Offenland der Gemeinde Diemelsee " (Nr. 218), einem Brutraum von 

regionaler Bedeutung und einem Rastraum lokaler Bedeutung befinden. Eine natur-

schutzfachliche Auseinandersetzung mit diesen Rahmenbedingungen ist erforderlich .  

 Regierungspräsidium Kassel; Dezernat 31.1 Alt lasten und Boden-

schutz  

In der beim HLNUG geführten Altflächendatei des Landes Hessen (FIS AG) werden In-

formationen über Altflächen (Altablagerungen/Altstandorte) sowie Flächen mit sonstigen 

schädlichen Bodenveränderungen vorgehalten, soweit diese von den Kommunen im 

Rahmen ihrer gesetzlichen Pflichtaufgaben gemeldet oder der zuständigen Behörde auf 

sonstigem Wege übermittelt wurden.  

Nach entsprechender Recherche in dem danach vorliegenden Datenbestand des Fac hin-

formationssystems Altflächen und Grundwasserschadensfälle (FIS AG) ist festzustellen, 

dass in der Nachbarschaft des Planbereiches folgender Eintrag erfasst ist:  

ALTIS-Nummer 635.007.040-000.025 

Arbeitsname 91 HAWK-Stellung Flechtdorf  

Status    Fläche nicht bewertet Flächenart 

Altstandort  Straße Der gelbe Stuken 

Gemeinde   Diemelsee 

Kreis    Landkreis Waldeck-Frankenberg 

UTM-Ost   489790,14 

UTM-Nord  5687100,546 

max. WZ-Klasse 5 

Bemerkung Keine Hausnummer, da Außenbereich  

Aus altlastenfachlicher und -rechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die ge-

plante Maßnahme. Aufgrund der zu erwartenden Bodenfunktionsverluste ist eine boden-

kundliche Begleitung der Planung und Ausführung der Maßnahme erforderlich. Der Um-

weltbericht sollte um folgende Aspekte ergänzt werden: Bilanzierung der in Anspruch 

genommenen Flächen, -dauerhaft -temporär  

Bodenkundliche Beschreibung und Bewertung der einzelnen Flächen  

›  Konkrete Maßnahmen zur Eingriffsminimierung 

›  Empfindlichkeiten gegen Verdichtung 

›  Auch Lager- und Baustellenverkehrsflächen sind in die Planungen mit einzubezie-

hen. 
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3 Planungskonzept 

 Ziele und Zwecke der Planung 

 Ziel der Planung 

Die Gemeinde Diemelsee beabsichtigt mit der vorliegenden Planung die private Initiative 

zur Nutzung solarer Strahlungsenergien unter Wahrung kommunaler und öffentlicher In-

teressen zu fördern, indem die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Ausbau 

erneuerbarer Energien geschaffen werden. Dadurch soll ein Beitrag zum kommunalen 

Klimaschutz geleistet werden. Weiterhin beabsichtigt die Gemeinde Diemelsee durch die 

Änderung des vorbereitenden Bauleitplans der polit ischen Zielsetzung der Überführung 

ehemals militärisch genutzter Großflächen in die zivile Nutzung Rechnung zu tragen.  

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes soll eine Mehrfachnutzung von Fläche 

eröffnet werden (Landwirtschaft, Nutzung erneuerbarer Energien; hier Wind - und Son-

nenenergie) 

 Zweck der Planung 

Durch die Änderung des Bauleitplans soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 

und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung ge-

währleistet werden. Gleichzeitig soll die Planung dazu beitragen, eine mens chenwürdige 

Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-

ckeln. 

 Planinhalt 

 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrl iche Erschließung der verfahrensgegenständlichen Fläche soll ausschließ-

lich über die vorhandenen Erschließungsanlagen erfolgen. Demnach bildet die vorhan-

dene wegemäßige Erschließung die Grundlage für eine flächendeckende Erschließung 

der Liegenschaften. Die Erschließung der räumlichen Geltungsbereiche erfolgt ausge-

hend von der Landesstraße Nr. 3076 über die gemeindliche Straße „Mühlhäuser Weg “. 

Über die klassif izierte Straße ist ein Anschluss an die Bundes - und Bundesfernstraße 

sichergestellt. Eine Erschließung durch den öffentlichen Personennahverkehr ist ebenso 

wenig wie eine Erschließung durch Fußgänger erforde rlich bzw. vorgesehen. 

 Technische Erschließung 

Eine Erweiterung des Stromnetzes und Einrichtung einer anlagenbezogenen Übergabe-

staion ist im Rahmen der Gebietsausweisung als Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-

mung „Erneuerbarer Energien “ bzw. der Art der baulichen Nutzung als Sonstiges Son-

dergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ erforderlich. Die Netzerweiterung 

und der Anschluss der Erzeugungsanlage an das vorhandene Netz können in 



Bauleitplanung der Gemeinde Diemelsee // 31. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ortsteil Flechtdorf 

29 

Abstimmung mit der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH an der ON-Station „Gelben 

Stuken“, DS-Flechtdorf in Netzebene 5 –  Mittelspannung erfolgen. Die Übergabestation 

befindet sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des verbindlichen Bauleitpla-

nes. Ob ein weiterer Netzausbau im Stadtgebiet der Kreis - und Hansestadt Korbach 

erforderlich ist, wird aktuell geprüft.  

Durch die Gebietsausweisung und einer möglichen Errichtung von Anlagen zur Nutzung 

solarer Strahlungsenergie fallen keine Schmutzwasserfrachten an. Daher sind neben 

einer kanaltechnischen Erschließung auch keine Einrichtungen zur Trinkwasserversor-

gung der Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie erforderlich. Die Müllbeseiti-

gung wird entsprechend den geltenden Bestimmungen des Landkreises Waldeck -Fran-

kenberg bzw. des beauftragten Entsorgers durchgeführ t. 

Das Recycling von Photovoltaik -Modulen unterliegt seit 2012 der WEEE-Richtlinie 

(Waste Electrical ans Electronic Equipment).  

 Begründung der Textfestsetzungen 

 Allgemeine Art der baulichen Nutzung (Bauflächen) 

Der durch die ortsübliche Bekanntmachung der  Genehmigung des Regierungspräsiden-

ten in Kraft getretene Flächennutzungsplan der Gemeinde Diemelsee stellt für den räum-

lichen Geltungsbereich „Flächen für die Landwirtschaft “ überlagert mit der Schraffur 

„Flächen für Windkraftanlagen “ dar.  

Um den o.g. Entwicklungsabsichten der Gemeinde Diemelsee zu entsprechen, soll der 

Flächennutzungsplan geändert werden. Daher wird das Plangebiet gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 

2 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 

„Erneuerbare Energien “ (S) dargestellt. Hierdurch sol l die Stromerzeugung durch die 

Umwandlung regenerativer Energie in elektrische Energie  ermöglicht werden. Durch die 

Baufläche soll den langfristigen Zielen der Bundesrepublik zur Reduzierung von Treib-

hausgasen gefolgt werden.   

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft  

Im nördlichen Teilbereich der verfahrensgegenständlichen Flächen werden Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft dargestellt. Dies erfolgt mit dem Ziel, die Flächen für landschaftsschützende Maß-

nahme festzulegen. Auf Grundlage der vorgetragenen öffentlichen  Belange und der Er-

mittlung und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft wurde in dem Gebiet 

ein nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop erfasst, welches durch die Dar-

stellung gekennzeichnet werden soll.  
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4 Auswirkungen der Planung 

 Soziale Auswirkungen 

Durch die Ausweisung der Sonderbauflächen sind keine sozialen Auswirkungen zu er-

warten. 

 Stadtplanerische Auswirkungen 

Stadtplanerische bzw. regionalplanerische Auswirkungen sind in der Form zu erwarten, 

dass durch die Änderung des vorbereitenden Bauleitplans ein „Vorranggebiet für Wind-

energie“ in Anspruch genommen wird. Im Falle einer Repowering-Maßnahme können 

energiewirtschaftliche Belange beeinträchtigt werden. Daher hat bei der Änderung des 

vorbereitenden Bauleitplans eine Abstimmung mit den Zielen und Entwicklungsabsichten 

der Windenergie zu erfolgen, um die zuvor mil itärisch genutzte Fläche in eine zivile 

Nutzung zu überführen. Hierfür hat der Betreiber der Freiflächenanlagen dem jeweiligen 

Betreiber der Windenergieanlagen einseitig Verzichtsvereinbarungen zukommen lassen. 

Der Anspruchsverzicht wirkt ausschließlich zu gunsten der Betreiber der jeweiligen Wind-

energieanlagen. Die Überführung in eine zivile Nachnutzung ist aus stadtplanerischer 

Sicht durchweg positiv zu bewerten. 

Insgesamt trägt die Änderung des Bauleitplans zur Erreichung der nationalen Klima-

schutzziele bei. Eine erhebliche Landschaftsbildbeeinträchtigung kann aufgrund der 

Lage und der bereits vorliegenden technischen Vorbelastungen nicht festgestellt wer-

den. 

 Infrastrukturelle Auswirkungen  

 Technische Infrastruktur  

Infrastrukturelle Auswirkungen sind in dem Bereich der Elektrizität durch die Auslastung 

und Erweiterung der Netze zu erwarten. Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches ist 

eine Erweiterung der Transformatorenstation erforderlich.  

 Soziale Infrastruktur  

Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur sind nicht zu erwarten.  

 Verkehrliche Infrastruktur  

Die verkehrliche Infrastruktur erfährt gegenüber dem ursprünglichen Zustand nur bau-

bedingt eine höhere Auslastung. Durch die Planung sind keine anlagenbedingten A us-

wirkungen zu erwarten. 
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 Umweltrelevante Auswirkungen 

Da auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein konkreter Eingriff ermittelt 

werden kann, werden die einzelnen Schutzgüter auf der Ebene der verbindlichen Bau-

leitplanung abgeprüft. Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 

werden daher ebenfalls auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt, um 

Beeinträchtigungen der biotischen und abiotischen Schutzgüter vermeiden, minimieren 

und ausgleichen zu können.  



Bauleitplanung der Gemeinde Diemelsee // 31. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ortsteil Flechtdorf 

32 

5 Sonstige Inhalte 

 Verfahrensablauf 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Regelverfahren nach Baugesetzbuch 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) geändert wor-

den ist, aufgestellt. 

Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes  

wurde in der Sitzung am 29.05.2020 der Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee 

gefasst. Der Beschluss wurde in der Waldeckischen Landesze itung ortsüblich bekannt-

gemacht. Die Bekanntmachung erfolgte am 30.10.2020. 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 

der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neu-

gestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen und die voraussichtli-

chen Auswirkungen der Planung erfolgte zwischen dem 09.11.2020 bis einschließlich  

dem 11.12.2020. Die Möglichkeit zur Beteiligung wurde in der Waldeckischen Landes-

zeitung ortsüblich bekanntgemacht. Die Bekanntmachung erfolgte am 30.10.2020. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 

die Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 05.11.2020 über die Pla-

nung unterrichtet und zur Äußerung  bis 11.12.2020, auch im Hinblick auf den erforder-

lichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4BauGB, auf-

gefordert. 

 Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen des Bauleitplans sind der nachfolgenden Tabelle 1 zu ent-

nehmen. Die Tabelle ist nicht abschließend. 

Tabelle 1 –  Rechtliche Grundlagen  

Baugesetzbuch 
vom 3.  November 2017 (BGBl .  I  S.  3634),   
zu le tzt  geändert  durch Art ikel  1  des  Gesetzes  vom 
16. Ju l i  2021 (BGBl .  I  S.  2939) 

 
Aufgaben und Grundsätze der Baule i tp lanung, Si -
cherung der Baule i tp lanung, ergänzende Vorschri f -
ten zum Umwel tschutz /  Umwel tprüfung, Förderung 
des Kl imaschutzes  in  Kommunen 

Baunutzungsverordnung 
vom 21. November 2017 (BGBl .  I  S.  3786) ,  zu le tzt  
geändert  durch Art ike l  2  des  Gesetzes  vom 14. Juni  
2021 (BGBl .  I  S.  1802) 
 

 
Art  und Maß der baul ichen Nutzung, überbaubare 
Grundstücks f lächen…  

Bundes-Bodenschutz - und Altlastenverordnung  
vom 12. Ju l i  1999 (BGBl .  I  S.  1554),   
zu le tzt  geändert  durch Art ikel  126 der Vero rdnung 
vom 19. Juni  2020 (BGBl .  I  S.  1328)  

 
Untersuchung und Bewertung von Verdachts f lächen, 
Analy t ik ,  Gefahrenabwehr,  Vorsorge…  
 
 
 

Bundes-Bodenschutzgesetz   
vom 17. März 1998 (BGBl .  I  S.  502),  zu le tzt  geän-
dert  durch Art ikel  7  des  Gesetzes  vom 25. Februar 
2021 (BGBl .  I  S.  306)  

 
Schutz natür l icher Bodenfunkt ionen…  
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Bundes-Immissionsschutzgesetz   
vom 17. Mai  2013 (BGBl .  I  S.  1274),   
zu le tzt  geändert  durch Art ikel  2  Absatz 1 des  Geset-
zes  vom 9.  Dezember 2020 (BGBl .  I  S.  2873) 

 
Genehmigungsbedürf t ige An lagen, Ermi t tlung von 
Emiss ionen und Immissionen, Luf t re inhal tep lanung, 
Lärmminderungsplanung… 

Bundesnaturschutzgesetz   
vom 29. Ju l i  2009 (BGBl .  I  S.  2542) 
zu letzt  geändert  durch Art ikel  10 des  Gesetzes  vom 
25. Juni  2021 (BGBl .  I  S.  2020) 

 
Zie le  des  Naturschutzes  und der Landschaftspf lege,  
a l lgemeiner Schutz von Natur und der Landschaft ,  
Landschaftsplanung, Schutzgebiete,  Artenschutz…  

Hessisches Ausführungsgesetz  zum BNatSchG   
vom 20.12.2010 
zu letzt  geändert  durch Art ikel  17 des  Gesetzes  vom 
7.  Mai  2020 (GVBl .  S.  318)  

 
Organisat ion und Verwal tung des Naturschutzes ,  
Naturschutzdatenhal tung, Eingri f fs regelung, gesetz-
l i cher Biotopschutz,  Natura 2000…  

Hessisches Gesetz  zur Ausführung des Altlasten - 
und Bodengesetzes und zur Altlastensanierung   
vom 28. September 2007 (GVBl .  I  S.  652 ) 
zu letzt  geändert  durch das  Gesetz vom 27. Septem-
ber 2012 (GVBl .  I  S.  290) 
 

 
 
Verfahrensvorschri f ten,  Zus tändigkei ten,  Bodenin-
format ionssys tem, Al t f lächendate i . . .  

Hessisches Waldgesetz   
vom 27. Juni  2013 (GVBl . ,  2013, 458) 
zu letzt  geändert  durch Gesetz vom 19.  Juni  2019 
(GVBl .  S.  160)  

 
Waldschutz,  Waldrodung, Waldneuanlage, Schutz -
/Bannwald. . . 

Hessisches Wassergesetz  (HWG)   
vom 14. Dezember 2010 (GVBl .  I  S.  548) 
zu letzt  geändert  durch Art ikel  11 des  Gesetzes  vom 
4.  September 2020 (GVBl .  S.  573) 

Gewässere inte i lung,  Gewässere igentum, Gewässer-
veränderung, Bewirtschaftung… 

Landesentwicklungsplan Hessen 
vom 11. September 2018 (GVBl .  S.  398, 551)  

 
Sied lungsentwick lung /  Struk turräumen /  Zentren-
konzepten,  Trassen für Ve rkehrs in fras truk tur,  Fre i -
raumstruk tur,  Landnutzung, Schutz natür l icher Res-
sourcen, Prognosen… 

Raumordnungsgesetz 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl .  I  S.  2986),   
zu le tzt  geändert  durch Art ikel  5  des  Gesetzes  vom 
3.  Dezember 2020 (BGBl .  I  S.  2694) 

 
übergeordneten Lei tvors te llungen und Aufgaben von 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen…  

Regionalplan Nordhessen 2009 
 

 
Grundzentren,  Sied lungss truk tur,  Trassen für Ver-
kehrs in fras truk tur,  Gebiete für Naturschutz - und 
Landschaftspflege,  für landwirtschaft l iche Bodennut-
zung, Rohstof fe ,  Denkmäler… 

Wasserhaushaltsgesetz   
vom 31. Ju l i  2009 (BGBl .  I  S.  2585) 
zu letzt  geändert  durch Art ikel  3  des  Gesetzes  vom 
9.  Juni  2021 (BGBl .  I  S.  1699) 

 
Oberi rd ische Gewässer,  Grundwasser,  Bewirtschaf-
tung von Gewässern,  Gewässerrandstre i fen,  Gewäs-
serunterhal tung, Wasserversorgung, Schutzgebiete,  
Abwasserbesei t igung… 
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